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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat durch den Vorsitzenden Hofrat Dr. Karl Kittinger und die 

weiteren Mitglieder Hofrätin Mag. Regine Linder, Dr. Wolfgang Seitz und Gerhard Mayrhofer 

im Beisein der Schriftführerin Edith Madlberger über die Berufung des Bw., vertreten durch 

BDO Auxilia Treuhand GmbH, 1010 Wien, Kohlmarkt 8-10, vom 16. Mai 2007 gegen den 

Bescheid des FinanzamtesWien 3/11 Schwechat Gerasdorf vom 22. März 2007 betreffend 

Anspruchszinsen (§ 205 BAO) entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert. 

Entscheidungsgründe 

Mit Bescheiden vom 22. März 2007 setzte das Finanzamt für die Zeiträume 1. Oktober 2001 

bis 31. März 2005, 1. Oktober 2002 bis 31. März 2006, 1. Oktober 2003 bis 22. März 2007 

sowie 1. Oktober 2004 bis 22. März 2007 Anspruchszinsen 2000 bis 2003 in der Höhe von 

€ 1.812,17, € 3.014,40, € 2.702,54 sowie € 730,89 fest. 

In der dagegen am 16. Mai 2007 rechtzeitig eingebrachten Berufung wandte sich der 

Berufungswerber (Bw.) im Wesentlichen gegen die Nachforderungen der zu Grunde liegenden 

Einkommensteuern 2000-2003, ohne Einwendungen betreffend die angefochtenen An-

spruchszinsen selbst vorzubringen. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Differenzbeträge an Einkommensteuer und Körperschaftsteuer, die sich aus Abgaben-
bescheiden unter Außerachtlassung von Anzahlungen (Abs. 3), nach Gegenüberstellung 
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mit Vorauszahlungen oder mit der bisher festgesetzt gewesenen Abgabe ergeben, sind 
gemäß § 205 Abs. 1 BAO für den Zeitraum ab dem 1. Oktober des dem Jahr des Ent-
stehens des Abgabenanspruchs folgenden Jahres bis zum Zeitpunkt der Bekanntgabe 
dieser Bescheide zu verzinsen (Anspruchszinsen). 

Gemäß § 205 Abs. 2 BAO betragen die Anspruchszinsen 2 % über dem Basiszinssatz. 
Anspruchszinsen, die den Betrag von 50 Euro nicht erreichen, sind nicht festzusetzen. 
Differenzbeträge zu Gunsten des Abgabepflichtigen sind gemäß Abs. 5 nur insoweit zu 
verzinsen (Gutschriftszinsen), als auch die nach Abs. 1 gegenüberzustellenden Beträge 
entrichtet sind. 

Anspruchszinsen sind mit Abgabenbescheid festzusetzen, wobei Bemessungsgrundlage die 

jeweilige Nachforderung oder Gutschrift ist. Der Zinsenbescheid ist an die im Spruch des zur 

Nachforderung oder Gutschrift führenden Bescheides ausgewiesene Nachforderung bzw. 

Gutschrift gebunden. Daher ist eine Anfechtungsmöglichkeit mit der Begründung, der maß-

gebende Einkommensteuerbescheid sei inhaltlich rechtswidrig, nicht gegeben. 

Erweist sich der genannte Stammabgabenbescheid nachträglich als rechtswidrig und wird er 

entsprechend abgeändert (oder aufgehoben), so wird diesem Umstand gemäß § 205 

Abs. 1 BAO mit einem an den Abänderungsbescheid (Aufhebungsbescheid) gebundenen 

neuerlichen Zinsenbescheid (Gutschriftszinsen) Rechnung getragen. 

Das Berufungsvorbringen bezieht sich ausschließlich auf den Inhalt der Abgabenbescheide 

betreffend Einkommensteuer 2000 bis 2003, wobei die Anerkennung der künstlerischen 

Tätigkeit als Einkunftsquelle begehrt wird. Dieser Einwand war nicht geeignet, die Recht-

mäßigkeit der Festsetzung von Anspruchszinsen in Frage zu stellen. 

Darüber hinaus wurden keine Gründe vorgebracht, die geeignet wären, eine Rechtswidrigkeit 

der gegenständlichen Anspruchszinsenbescheide aufzuzeigen. 

Die Berufung war daher als unbegründet abzuweisen. 

Wien, am 26. März 2009 


